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Fragebogen
Az.; 0 1488 - W 13 - BV 339

OFD: Hamburg

1) Personalangaben des Berech­
tigten:

Name und Vorname: 
(bei Frauen auch Geburtsnamc'

Geburtsdatum und Geburts­
ort:

Dr. Warburg Rudolf

11.10.1893 in Hamburg

jetzige Anschrift:

letzter Wohnort (ständiger 
Aufenthalt) in Deutschland 
vor der Auswanderung:
bei Minderjährigen Name und 
Anschrift des gesetzlichen Vertre­
ters:

6, Woodside, West Horsley, Surrey/Engiand
Lt.Erbschein des Amtsgerichts Hamburg-Blankenese 
- 7 VI 1/57 - Alleinerbin Ilse Gudrun Warburg 
geb.Ohlshausen, jetzt wohnhaft:
32 Minchin Close, Leatherhead, Surrey/England

2) Personalangaben des Ver­
folgten:
(nur auszufüllen, wenn Berechtigter 
nichtpersonengleich mit dem Ver­
folgten ist.)

Name und Vorname: 
(bei Frauen auch Geburtsname)

Geburtsdatum und Geburts­
ort:

Wohnort (ständiger Aufent­
halt) in Deutschland vor der 
Auswanderung oder Depor­
tation :

Warburg, Dr. Rudolf

Hamburg

3) (von der OFD auszufüllen)*): 
Bezeichnung der Beschlüsse und 
Vergleiche, auf Grund deren in 
einem Rückerstattungsverfahren 
eine Zahlungsverpflichtung

1. des Deutschen Reichs (ein­
schließlich der Sonderver- 
mögen Deutsche Reichs­
bahn und Deutsche Reichs­
post),

Beschlusse
a) Landgericht Hamburg, 2. Wiede rgutmachungskammer 

vom 1 .12.1952 -Az.: 2 WiK 582/52-VI/Z 678 -3- 
Wertpapiere

b) Wiedexgutmachungsamt beim Landgericht Hamburg 
vom 16.11.1951 -Az.: VI/Z 678 -2^

Guthaben^ Judenve rmögensabgahe, Reichs flucht st ew
dto

d) dto

- vom 24.10.1952 -Az.: VI/Z 678 -4 
Umzugsgut

- vom 6.6.1952 -Az.: vi/Z 678 -5- 
Gold- und Silbersachen

) Aufzunchmen sind alle der OFD bekannten Beschlüsse und Vergleiche ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne Anspruch dem zu 
Ziffer 1) genannten Berechtigten allein oder gemeinsam mit anderen Berechtigten zusteht.



2. des ehemaligen Landes 
Preußen,

3 der ehemaligen National- 
’ sozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei (NSDAP), 
deren Gliederungen, deren 
angeschlossenen Verbände 
und der sonstigen aufge­
lösten NS- Einrichtungen,

4. der Reichsvereinigung der 
Juden in Deutschland und 
des Auswanderungsfonds 
Böhmen und Mähren

festgcstellt worden ist.

4) Liegen weitere Beschlüsse 
oder Vergleiche vor, nach 
denen Ihnen allein oder ge­
meinsam mit anderen Berech­
tigten rückerstattungsrecht­
liche Geldansprüche gegen 
einen der in Ziffer 3) ge­
nannten Rechtsträger zu­
stehen ?

(Anzugeben ist die Rückerst at tungs- 
behörde, Datum und Aktenzeichen 
des Beschlusses oder des Vergleichs)

5) Haben Sie allein oder gemein­
sam mit anderen Berechtigten 

f nrn rückerstattungsrechtliche
Geldansprüche gegen einen 
der in Ziffer 3) genannten 
Rechtsträger geltend 
gemacht?

(Angabe der Rückerstattungsbe­
hörde und des Aktenzeichens)

6) Welche von den in Ziffer 3) 
bis 5) genannten rückerstat­
tungsrechtlichen Geldan- 
sprüchen sind ganz oder teil­
weise abgetreten, verpfändet 
oder gepfändet worden?



Gfs. ist anzugeben 
a) in welcher Höhe, 

b) Name und Anschrift des
Abtretungsempfängers 
oder Pfandgläubigers.

7) Auf welche von den in Ziffer 
3) bis 5) genannten rücker­
stattungsrechtlichen Geldan­
sprüchen haben Sie bereits 
Leistungen oder Darlehen er­
halten?

Gfs. ist anzugeben
a) von welcher Stelle,
b) in welcher Höhe.

zu 3) a - d lt.Dariehnsvertrag vom 28.5.1957

Oberfinanzdirektion Hamburg zu Vf 13 BV 35 
DM 9.611.43

8) Haben Sie Entschädigungs­
ansprüche angemeldet?

L Anzugeben sind sämtliche Entschä­
digungsansprüche mit Ausnahme 
der für Schaden an Leben, an 
Körper oder Gesundheit oder an 
fieiheit)

Gfs. ist anzugeben, bei wel­
cher Entschädigungsbehörde 
und unter welchem Akten­
zeichen.

•) Haben Sie einen Bevollmäch­
tigten für das im Bundes­
rückerstattungsgesetz für die 
Befriedigung rückerstattungs­
rechtlicher Geldansprüche 
vorgesehene Verfahren be­
stellt?

Gfs, ist Name und Anschrift 
I des Bevollmächtigten anzu- 
I geben.

Amt für Yfiedergutmachung Hamburg 
zu WG lllo 93

B 7112, 
jetzt Wg 16ol o4

ja, - mein Generalbevollmächtigter ist;

Rechtsanwalt und Notar
Dr. Hermann VIi Imanns, 
Hamburg-Blankenese, Bahnhofstr. 31 
Tel. 86.o2.94



10) An welche Stelle sollen die 
Zahlungen nach dem Bun­
desrückerstattungsgesetz ge­
leistet werden?

(Bei Devisenausländern wird in 
der Regel die Errichtung eines 

liberalisierten Kapitalkontos er­
forderlich sein.)

Berechtigten :

Lib.Ka.Konto
fr.Rudolf Warburg Erben 
Bankhaus Brinckmann, firtz & Co. 
Hamburg

Er.Rudolf Warburg ist am 28.April 1956 verst­
und 1t.Erbschein des Amtsgerichtes Hamburg-^ 
kenese — 7 VI 1/57 - von seiner Witwe Ilse / 
geb.Ohlshausen als Alleinerbin beerbt worde^ 
Ilse Warburg geb.Ohlshausen ist geboren zu 
Hamburg 16.I.19o4
Anschrift jetzt:

52 Minchin Close 
Weatherhead 
Surrey/England

pR-‘

b« 
d-

Co'"”1® 
\Ves*h° 
Ho'nbu 
VereinS 
ppsts^'

Ich versichere, daß ich meine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen r- T • » ,, . ,
hafre uchtig und vollständig gern

d

19 J
(Datum)

(Ort)

rächrift) 
alsL Alleinerbin'nach 
Dr.Rudolf Warburg



SOZIALBEHURDE

AMT FÜR WIEDERGUTMACHUNG

SPRECHZEITEN:
MONTAG U. DONNERSTAG 8-13 UHR

FERNSPRECHER: 34 15 31
BEHÖRDENNETZ: 21

52

m, Wg... ^01... 04.... -13- 
(Bei Beantwortung bitte angeben)

Sprechzeit nur 
montags von 730 - f500 ujir_ 
Besucher können an den übrigen 
lagen nicht empfangen werden.

An die

Oberfinanzdirektion Hamburg
Büro Wiedergutmachung

H a m b u r g 13
Hartungstr. 5

Hamburg, den 21
V^i/1^

ghb .Ohls haus

Oberfinanzdire
Hambu 

♦ 27. «X1

Betr. i Wiedergutmachung  ̂Sache Ilse Gudrun Warburg
geb. 16.1. 19o4 in Hamburg, woh-nh.: 47, Long Reach/Engl. 
als Alleinerbin nach Dr. Rudolf Warburg

Hit Vergleich vom 25.1.58 wurde der Antragstellerin für eine 
von dem Erblasser gezahlte Abgabe an die Deutsche Golddiskont- 
bank in Höhe von RR 7.178.— eine Entschädigung, umgestellt 
lo : 2 in D-Mark, gezahlt.
Ra diese Abgabe durch Hingabe von Wertpapieren zu einem 
Annahmewert von RM 7-178.9o beglichen worden ist, gehen even­
tuelle Rückerstattungsansprüche bis zur Höhe von DM 1.455.78 
auf die freie und Hansestadt Hamburg, Sozialbehörde, Amt für

Wi e d e rgutma chung 25 BRüG über.

I.A.

(Wittig) 
Sachbearbeite

■

Anschrift: (24 a) Hamburg 36, Drehbabn 54 Zahlungen an Finanzhehöide Hamburg - Landeshauptkasse - für: Amt für
Bankkto.: Hamburgische Landesbank - GirozentraleKto. 300 • Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5000 • Kassenständen ; 8—13 Uhr, sonnabends 8 — 12 Uhr 

Bei Antwortschreiben bitte das obige Geschäftszdebeo an geben.



Oberfinanzdirektion Hamburg
Hamburg 13, den
Telefon: 44 12 91

_ 434— 0 5608 - W 13— BV4'

Reg. Nr. 16^6

Durchschrift

Bescheid

Auf Grund der 38, 39 des Bundesgesetzes zur Regelung der rückerstattungsrechtlichen 
Geldvexbindlicbkeiten des Deutschen Reichs und gleichgestellter Rechtsträger (Bundes« 
rückerstattungsgesetz - BRüG -) vom 19.7, 1957 (Bundesgesetzblatt I, S. 734) erteilt 
die Oberfinanzdirektion Hamburg

d Qi* Berechtigten:

Ilse Q-wdrun W a r b v r s, 
geb.Ohlshausen

W e & t h
32, Minchin 

e v h * r d.
Close
Surrey / England

als Rechtsnachfolg^nach Dy» Sc&Olf W a ? 1) 9 P g 

letzter inländischer Wohnort» Hamburg

Bevollmächtigter: Heelite&nwalt and Notar
Ur» Hermann WUsanns,

Hamburg—Blank ene6«,b€dmhofstr. 31

folgenden Bescheid:

I.
Dem Bescheid liegen die nachstehend aufgeführten Entscheidungen / und / gütlichen 

Einigungen zu Grunde:

1. Beechluas des Landgericht» Hamburg,
2,«Fiederguta»ciöLunKbk’-jßruüi*, vom 1.12.1952 

- Azi 5 Wik 582/52 - Vl/Z 678-3-
2. Beschluss de» Wiedergutwchungewäts

beim Landgericht Hs«barg, vom 16.11.1951
- Azi Vl/Z 678 —2—

3. Ecbeiiluas 4«a wledergutm-ohungBamt»
beim Lunds«richt Heiburg, vom 24.lo.1952

- Azi VI/Z 678 -4-
4. das Wiedergutraachungz jaits

beim Landgericht Hamburg, von 6.6.1952
- Azi VI/Z 678 -5-

II.
7. 58.



2 -

II.

Aus diesen Es-scbKlessen stehen ä&r Berechtigten nech 
Massgabe der §§ 14 Mo 76 BEUG folgende Ansprüche 
zu:

Zu Ziffer hl DM 929.50
Zu Ziffer 1,2 »1 577.1«
Zu Ziffer 1,3 DM 9 ooo.—
Zu Ziffer 1,4 DM 2 641.05

Der hiernach insgesamt geschuldete Geldbetrag wird 
auf

„I^ 13 147.73 .

|i. W.: Dreizehntausendeinhundert«!sbenundvierzig
73/ioo Deutsche ^ark) 

fastgesteilt.

III.

Ser in Ziffer II festgestellte Betrag ist bis zu des 
in § 32 Abs,2 WiG bestimmten Zeitpunkt auszuashlen. 
Er iet im Siihmen des I 34 BRÜG unter Zugrundelegung 
eines Zinssatzes von 4 vorn Hundert v<m 1.4.1956 ab zu 
verzinsen* Sie Ijb RtimH des § 34 BRIG etwa zu er - 
füllenden ZinsMaaprüche worden bis zum 31.12.1962 
befriedigt.

IV.

Auf die nach Ziffer III zu leistende Zahlung wird 
gern le e $ 3 6 EMG das Darlehen von D35 9 611,43 mit 
Wirkung vohi 6*4»1357 eingerechnet.

V*

Stehen der Berechtigten neben den in Ziffer II auf - 
geführten Ansprüchen weitere rückerstrttungerechtliche 
Geldaneprüche gegen die in § 1 BRUG genannten Recht© - 
träger zu, po gilt dieser Bescheid sie T e i 1 - 
Bescheid.

VI« Gründe
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VI.
g r fJ n de:

Durch den in Ziffer 1,1. -ensnnten Beschluss lei daa 
Bente ehe Reich verpflichtet worden,dem verstorbenen 
Dr.Rudolf Warburg für entzogene Aktien im Ann-'.^e - 
wert von RS 2 o34,5o Sch^densereatz zu leisten.
Gemäss Erbschein des Amtsgerichte H.mbvrg-Bl'nk^neee 
vom 4.1.1957 - Az: 7 VI 1/57 ißt die Berscht!. :te al» 
Al leinerb in au egewi e e en.
Eie Höhe des Schadeneersftzbetrage® richtet ©ich gemäss 
§ 16 BRüG nach dem Wiederbeschuffungswert (Kurswert) 
der entzogenen Aktien cm 1,4.1956. Bieser Kurswert ist 
snh-nd der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ar.195 
vom lo,lo,1957 ermittelt worden. Abgeliefert wurden:
RM 1.3oc.- levvccha vonti Beutel dcaget .Ztt». .u 

Aktien, Kurs 65^ * IM 845.— 
Hinzu kommen gsmäeo 
§ 16 Ats.2 BküG lo^ für 
entgangene Dividenden 1A 84» >o

Cer Anspruch der Berechtigten au
Ziffer 1,1 beläuft eich auf Bll 929.5o

Durch den in Ziffer 1,2 <?en?^ten Beschluss 
ist die Ersatzpflieijt cte® deutschen Reichs 
für ein eingeborenes B?rk guthaben in Höhe von 
EM 4 617,55 fest^estellt worden.
Dieser Anspruch ist genäse §5 15,22 ERüG in
Verbindung mit Art.25 RZG i» Verhältnis la : 1 
auf Deutsche '.rk umzusteilen - IM 461,74 
Hinzu konat gemäss § 15 Als,2 BäüG 
eine Zinspauachsle von 255^ » BH 115,44
Die weiter in diesem hesohluM® auf- 
geftthrten Beträte sind auf Grund des 
cm 20.11.1950 vor de» Wiedergut - 
nr-ehungsamt beim Landgericiht Hamburg 
i.bgoachlo»eenen Vergleich® - Vl/3 
678 -1- - sn Herm Professor 
Dr.Matthe®,Hamburg, abgetreten 
worden.
Der Anspruch der Berechtig ton su
Ziffer 1,2 betrügt / BM 577,18

Buroh den in Ziffer 1,3 gensnuteu B^echlue® 
ist festgestöllt ..orde.j, d u u^utnehe 
Reich verpflichtet iot, für «-itzogönee 
Umzussjut im Werte von KM 6.000.- Schodens­
ersatz zu leisten. 

Übertrag Bß 1506.68
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Übertrag Bll 1 5o6.G3

Gemäss § 16 BEUG richtet sich die Höhe 
des Sehadeneeradtzbetr^eo nach dea Wißder- 
besch-^ffungÄ^ört, den d--8 entzogene ümzugs- 
<mt c® 1.4.1356 hatte. Lieber '«iederbe - 
flohaffungewert wird ju» den in der Anlage 
ersichtlichen Gründen uuf DM 9.003,- fest - 
gesetst
Sine ’lutzur.geverditung MeUt der Bcrech - 
timten nicht su. Für Vorteile, die der 
Gebrauch, des Umzugsgute gew&iirt hätte, wird 
gesäec § 16 x&üG ein Breite nicht geleistet. 
Sonstige Nutzungen sind der Berechtigten 
nicht entr-uz^en.
Der Anspruch der Berechtigten zu Ziffer 1,3 
beläuft sich elso auf SM 9 ooo.—

Durch den in Ziffer 1,4 genannten Beschluss 
ist das Deutsche Reich verpflichtet woi’den, 
für’ abgelieferte Gold-unß Silbers-schen ira 
^tsiehvngswert von HM 2 128,2o Schadens - 
ersats su leisten.
Auch hier richtet sich^die Höne des Schadens- 
ers&tsbeträges gtpäse § 16 Äbs.l BEUG nach 
de» Siedexbeschaf füngwert der ab gelieferten 
Greger* stunde .... 1.4.1956. Dieser ist wie folgt 
festgeeteilt worden: 
«ach einer dse Verbundes der Juweliere,
Uhren-,Gold-unu SilberwaseneiKzelhändlsr e.V,, 
3its H'^h'irg, vo:a ?4.10.1957 und auf Grund 
der RechtspreehunÄ der Sieder ■.utmachungs - 
k&Äöer des landgericlits Hamburg (Beschluss 
voei 1.4.1958 - $!£■ 71/57) ist unter Berück - 
sichtiguns? eines Abzuges “alt für neu* für 
Bfeeteckeilber ein Gi’araBpreis von DM o,?o 
und für Korpueeilber ein solcher von DM o, 5o 
al« angc-^esEeaer V? i ed erbe sch affungewert 
es 1.4.1956 öKSueehen. Au* der Ankauf» - 
Quittung Sr.^’od von 23.fl.194o ergibt »ich, 
ia»B Silbereaehen i<-i Gr*ioht von öfoo Gra»m 
abgeliefert worden sind. In welche» V&rMltnis 
Beeteck-und Korpugeilher suelnfindorstehen, 
ist jedoch us diesen» Verzeichnis nicht su 
erflehen. Die Durchschnittegewichte der ^bge - 
lieferten Silbersacben «ind driiei1 anhand 
einer von Geechäftaführer der Arbei t» .-eciein- 
eehsft der Leiter ÄMJE öffentlicher LeiUUnter 
'ufgestellten "Hittelgewichtollste f'lr 
Silbereachen* ermittelt worden. ____

3bertri%g LV lo 5o6.68
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Übertrag DM lo 5o6.68

Demnach aind für Besten  ̂eil her 4 75o Qnwi 
abzüglich zurticJcgegebener Teile 915 “

1 455 ^r-rjm 
zuzüglich seinerzeit nicht nit- 
berücksichtigter Teile (2 gr.und
1 kl.Mauser mit gefüllten silbern n 
Heften etc?.) » : .'o " 

3 655 Grew

und für Korpussilber abzüglich 
zurückgegebener Teile « 1 975 Gruß®
nnzusetzen.
Unter Zugrundelegung der o.e. Grnwapreise 
beträgt der Siederbeachaffungawert für fes 
bestecksilber
und für das Korpussilber DM 592.5p

DM 1523.5© 
Hiervon ist der seinerzeit aue- 
gezshlte SrlUs von RM 121*5o, 
nage stellt lo ; 1 - • lä! 12.15
abzusetzon = ^.15
Hinzu ko^zit der Siederbe - 
echaffungswert der gwäse Ab- 
lieferungBQui ttung■Hr* 3^1o voa 
25.8.1940 abgelieferten Gold- 
und Schmuck«'eher, deren Ent - 
ziehungawei't in deffl d;imrillen 
Vsrf?-Jiren mit 1347.70 errech­
net worden lat.
lieseit Entziehungssert entspricht 
der lieöerbeaehaffungswrt unter 
BerSckeichtigvng eines Abzuges 
*slt für neu". *ca ergibt sich eu« 
der bereits erwähnten Auskunft des 
Juwel! erver ba.n des.
Für öle abgekieferten Gold, und 
Scä^uck»s<hen ßtehen der Serech - 
tigten drher DM 1 347.7o
zu. 
Hiervon iet der sei­
nerzeit ausgezshlte 
Erlös in Höhe von 

l&o.-jUmgeateilt
im Yerüältni» lotl DM 1b«— DM 1329.7© 
abzuziehen.
Der Anspruch der Berechtigten zu
Ziffer 1,4 beläuft sich ddaer zuf  DM 2 _S41*o5 

Übertrag i® 1? 147b?3



1

EM 13 147.73

LM 9 611.43

UM 3 536.30

Eie Höhe des zu leistenden Schadens - 
ersatzbaträges beträgt insgesamt 
Hierauf ist ^emlas § 36 LR.aG Cus geehrte 
I-nrleher von 
rnzuredmer, 
so dass -.m die Berechtigte noch 

eusßvgohler sind.

Der in Ziffer XII genannte Anspruch suf Bersin surr des 
Gsssntbetyages ab 1.4.1956 ergibt sich, cus 5 34 ERUG. 
Den och sind die feotgestellten Ansprache ab 1.4.1956 
zu versinsev, sofern der nfoh voller Befriedigung 
aller- fest gestellten Mekerst? ttungeenspräehe ver - 
bleibende Rest äse in § 31 BRüG genannten Gesamtbetrag6® 
von 1,5 Milliarden Deutsch® Merk noch nicht erschöpft 
ist. Fells der Restbetrag zu einer vollen Befriedigung 
der Zinaahspi-Uehe nicht ausreicht, verringert sich 
dieser Anspruch auf einen noch zu errechnenden Hundert — 
satz.

VII.

Ge^on diesen Bescheid kann binnen einer Frist von 6 
’lcrrten nach Zustellung ein Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung lei der Wirf£Tgv.tvcchungr.k^ des L-ond-
gerichts Hanbürg gestellt werden.

tsaCfie in

er :’>e.
ly ’^che a a lül gez:

S c h » *1 e e r ) 
H e gi e run gs&s se s so r< L- £ .v.

es ü ■

Im Auftra

sich uo ...
■ ■'-’^gswert ;

.• t'it illf i
.. La eine gi.r 

den Wert dor

sontzuhg . 4

fies’ Wieder- ■• 
futter di _ .



An Ja ge

Betr.: Feststellung des Wiederbesenaffungswertes per 
'1.4. 1956 von entzogenem Hausrat bzw. ent­

zogenem Umzugsgut.

Der Wert der entzog-nen Hausratsgegenstände im Zeitpunkt 
der Entziehung ist durch den im Bescheid naher bezeich­
neten Beschluß (Vergleich) festgestellt worden. Durch die 
inzwischen eingetretene Rechtskraft dieses Beschlusses sind 
Einwendungen gegen die Höhe des festgestellten Entziehungs­
wertes abgescnnitten. Die Oberfinanzdirektion kann und mub 
daher diesen hart ihren Feststellungen unbesehen zu Grunde 
legen. Sie hat sich darauf zu beschränken, festzustellen, 
wie sich dieser Wert infolge der zwös chenzeitlich einge­
tretenen Preissteigerungen verändert hat. Zu diesem Zweck 
ist eine Auskunft des Statistischen Bundesamtes eingrholt 
worden. Aus dieser Auskunft vom 4.12.1957 ergibt sich, daß 
im April 1956 die Preise für die Geg nstände, aus denen 
sich normalerweise entzogener Hausrat bzw. entzogenes Um­
zugsgut zusammensetzt, nämlich für Möbel aus Holz, Polster­
möbel, Hausrat aus Glas, Porzellan und Steingut, Gardinen, 
Teppiche, Möbel- und Behangstoffe, Bett-, Haus- und K-ichen- 
wäsche, Bekleidung und Schuhe auf 172 des Standes von 
1940, auf 167 des Standes von 1941 und auf 1 65 > des Stan­
des von 1942 gestiegen sind. Diese Preissteigerung ist aller­
dings nur bei neuen Sachen eingetreten. Die Preise für Ge­
brauchtwaren sind seit dem Enrziehungszeitpunkt nicht an­
nähernd in diesem Made gestiegen. Von Sachverständigen, die 
von den-Hamburger Gerichten ständig herangezogen werden, ist 
diese Tatsache in anhängigen Rückerstattungsverfahren mehr­
fach bestätigt worden. Diese Sachverständigen gehen davon 
aus, das der Reichsmark-Entziehungswert im Verhältnis 1 :1 
auf Deutsche Mark umgestellt den 'diederbeschaffungswert 
ergibt.
Da die entzogenen Sachen zum grölen Teil gebraucht gewesen 
sind, ist es nicht möglich, den Wiederbeschaffunbswert in 
Hohe der vollen für heuwaren ermittelten Preissteigerung 
festzusetzen... Es ist aber auch nicht richtig, nur deshalb, 
weil es sich um gebrauchte Sachen gehandelt hat, den Wieder- 
besenaffungswert per 1.4.1956 dem Entziehungswert ohne 
Rücksicht auf die inzwischen gestiegenen Preise gleichzu­
setzen. Da eine gerechte Senadensberechnung in diesen Fällen 
sowohl den Wert der Sachen auf dem Gebrauchtwarenmarkt als 
auch deren heuwert abzüglich einer gewissen Abschreibung 
für nie Benutzung zu berücksichtigen hat (vergl.OLG Düssel­
dorf vom 8.1,1957 RzW 1957 S.75)» mud auch der zur Er­
rechnung des Wiederbesenaffungswertes zu ermittelnde Um­
rechnungsfaktor diesen beiden Gesichtspunkten Rechnung 
tragen und von einem .fittulwert zwischen Preissteigerung 
für Neuwaren und Preissteigerung für Gebrauchtwaren aus­
gehen. Aus diesen Erwägungen heraus hält, die Oberfinanz­
direktion einen Umrechnungsfaktor von 1,5 für angemessen, 
d.h. der Wiederbeschaffungswert des entzogenen Hausrates 
per 1.4-1956 wird auf das 1 1/2-fache des Entziehungswer­
tes in Deutscher Mark festgesetzt.



HostzusveHungsurkunde
über die Zustellung eines mit felgender“ Aufschrift versehenen Briefes:

Absender:

uonnainbun An

Harvestehuder Weg 14
: . '‘ Cj tf) I t 
G C-r ' o . p

Abt. BV und BÄ -

Qeschäftsnummer:

wj

Foa tuns chrift;
OFD Hamburg

- 0 56o8 - W 13 - BV 43/434 ~
iteg« Kg. 1656

Herrn
Rechtsanwalt und Ko ter 
Dr. Hormann bilmannj 
Humburg - Blankenese 
Bahnhofstrasse 51

Vfg
Mil
■........

2.)

Betr«? Rückerstattungssaohe Dr 
Anlage: 1 Bescheid - zweifach

19. Mal 9 
/Ls.

Geschrieben

Gelesen....................
Abgesand^_.Ö . MÄ 35

Ruäolf Warburg

In der Anlage übersende Ich einen Bescheid nach dem 
Bundesrückerstattungsgeset mit einer beglaubigten Durchschrift, 
die für Ihre Akten bestimmt ist.

Der Restbetrag des darin festes teilten Anspruchs 
vjird in Kürze- wie im Fragebogen angegeben - auf das Ausländer- 
DM-Kontc Dr. Rudolf Warburg Erben beim Bankhaus Brinckmann, Wirtz 
& Co., Hamburg, überwiesen vielen.

Im AuftrBV 11 m.d. Bitte, den Ori; 
Bescheid

ibsenä ung 
ZdA. Regier

(Gähner)
gsasaeasor

oder
Vermieter

selbst in der Wohnung nltpt angetroffen habe, auch 
die Zustellung an einer zur Familie gehörenden 
erwachsenen Hausgenos en oder an eine in der 
Familie dienende erwach >cne Person nicht ausfühn
bar war, de. . 
— Hauswirt

in dem leiben Hause wohn enden
- Ve mieter —, nämlich de

de zur Annahme bei eit war, übergeben.

5. Vcrweigl Annahme 
.Kommt n in den Fällen 1.
2 und 5 >n!0et<acht)

Da die

tungsberechtigten Mitinhaber —

in der Wohnung
nicht angetroffen ha je, auch die Zustellung an einen zur 
Familie gehörenden s wachsenen Hausgenossen oder an eine 
in der Familie dienen, e erwachsene Person nicht ausführbar 
war, de in demsell in Hause wohnende - Hauswirt —
Vermieter —.nämlich de

d zur Annahme bi

.nähme des Briefes verweigert wurde — und derA tmahme des Briefes i 
noch ein iGeschäftslokal hat —,

:it- war, übergeben.

mpfänger hier weder eine Wohnung
habe ich den Brief am Orte per Zustellung zurückgelassen.

Den Tag der Zustellung habe ich auf dem zugestellten Brief 
/ÄmUj/VWM U A iKaA 195



pR. HERMANN WILMANNS
Redilsonwalt und Notar

bei dem Landgericht Hamburg 
d.Hanseatischen Oberlondasgerlcht

H AM B U R G-B LAN KEN E SE, don 14«JUni 1961
Postfad) 763 . 7/ . /D .
Bahnhofstraße 31
Fernspr: Homburg 860294
Gerfdiisfach 463

Bonk- und Postscheckkonten:

Commerzbank AG
Westho!$te|n]$<he Bank
Hamburger Sporcasse von 1827, Konto-Nr, 65/365
Deutsche Bank AG
Vereinsbank « sämtlich Hamburg-Blankenese
Postscheck: Hamburg Nr, 64396

An die
Oberfinanzdirektion Hamburg

Hamburg 13
Harvestehuder Weg

Betr.: Rückerstattungsverfahren 
Ilse G.Warburg, Ww .
(Dr.Rudolf Warburg Nachl.)

_________ Aktz.: V/ 13 - UA 5 - BV 46/461

61f„. »5. JONI49

14
9h«»fina»ttdireWfon k

SV j ^4

Der Beschluß vom 17.5-1961 - Wiedergutmachungsamt beim 
Landgericht Hamburg, Z 23 9o8 - ist rechtskräftig.
Die mit entsprechendem Rechtskraftzeugnis vom 12.6.1961 
versehene Beschluß-Ausfertigung liegt mir vor. Danach 
steht fest, daß der Biskus verpflichtet ist, wegen un­
gerechtfertigt entzogener Wertpapiere Schadensersatz zu 
leisten in Höhe von weiterer DM 2.968,73, die ich nun­
mehr zu zahlen bitte an:

Dr.Rudolf Warburg Nachl. 
Au slande r-DM-Ko nt o 
Brinckmann, Wirtz & Co., 
Hamburg.

cC/t-Lt



Oberfinanzdirektion Hamburg 
„ 0 5608 - vis - ^'13/^3^

? >Reg.Nr

Hamburg, den 
t/( 'U/o j . fr

iy a.«,fiuuc j B_ e_ _e _c_ h^ _e_ 1 d

Auf Grund der §§ 58,39 des Bundesgesetzes zur Regelung der 
rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkelten des Deutschen 
Reichs und gleichgestellter Rechtsträger ( Bundesrtlckerstattunga- 
gesetz.. -BRüG-) vom 19.7,1957 (Bundesgesetzblatt I, S.734 ) 
erteilt die Oberfinanzdirektion Hamburg de ^Berechtigten

/. dtc biet«, aud tfn wa gfacti faccdth*

3^ - fa: Moib#-i3 - y

CCnut^, iZ- Cc l-b-vt^f^ '^-£c

'+y'tirnCj 3eacC (

-Uc * ,n
als Rechtsnachfolger/nach A J^ucC&i^

Bevollmächtigt ey; ^/r, -/hr LUt ltU^ c£.CCCd L<,4r<

Mm. fhwg TI14, dtt.^

t/^kucc.
folgende n^e scheid

,f/ f



I.

Bem Bescheid liegen die nachstehend aufgeführten Reohtatitel 
zugrunde:
3i Jü/i (n i.'Jf cA > (,.-<.,«</......... 4. • '•■■ f 4<-//

or^ '7 f Z -« 'ic#

II.
Aus deZftin Ziffer I aufgeführten Reohtstitel steh t- 
B5rechtigten®nach Maßgabe der §§ 14 bis 26 BRüG folgend®/' 
Anspruch zu;
® Zu I, 1) DM

zu I, 2) ’ DM
zu DM
zo^I, 4) DM

DM 51_______

(1. W.j ^UTTduZfuäree t ue d/ioo ~ Deutsche Marit)

* * 1' /
Chll< t^e. j i>e//tacm

^cndfdtTi

£\ W: n 7u '‘ ‘ 7

7)t<,d^ck,4.



* Z« floifl IUI 5 2 'S

Der in Ziffer II festgestellte Betrag ist aleb&ld-naeh ' '
Bee ©hei d e slutch <^> 'riiatcl/

Von dem zu Ziffer II festgestellten Betrag sind nach . . . •
§ 32 Abs»2 und 3 BRüG zunäehet zu zahlen DM *öyz 57
Der verbleibende Restbetrag von DM _______
ist grundsätzlich bis zum Ende des Rechnungs­
jahres 1961 zu zahlen.
Im Falle des § 32 Abs«5 BRüG jterminffert sich der Restbetrag 
auf einen nach diegj&r-Vorschrift zu ermittelnden Hundertsatz.

W.
Der zu Ziffer II festgestellte Geldbetrag ist im Rahmen, des 
§ 34 BRÜG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4 vom 
Hundert vom 1.4.1956 ab zu verzinsen. Die im Rahmen des§ 34 
BRüG etwa zu erfüllenden Zinsansprüche werden bis zum 31.12. 
1962 befriedigt. 4ia ■C>t3S/ 7#^.^<-1/&(£<*&**
AviiCC r-tt^ Z 3. h 49SSd.ä stock
fr*. . 'S

Auf die nach Ziffer III und IV^je^eils zuerst zu leistende.. 
Zahlung w rd gemäss § 36-®RüG d folgende Darlehen 
angerechnet:

Die nach Ziffer III und IV jeweils zye^t" zu leistenden 
Zahlungen werden, soweit eine _ Anreröhnung nach Ziffer 
nicht erfolgt, bis zur HoM'^on Dil gemäss § 37
BRüG an das Land bewirkt.

Von dem unter Berücksichtigung der Ziffer-— und Ziffer 
verbleibenden Betrag sind die nash Ziffer III und Ziffer IV 
jeweils zuerst zu leistenden—Zahlungen bis zur Hohe von
IM _aA-d—^Berechtigte zu zu bewirken«

/ ■

Stehen Berechtigten‘'neben den in Ziffer II aufgeführten
Ansprüchen weitere rückerstattungsrechtliohe Geldansprüche 
gegen die in § 1 BRüG genannten Rechtsträger zu, so gilt 
dieser Bescheid als Teil- Bescheid,

Da die Ermittlungen der Oberfina^ül^htion wegen der übrigen 
Ansprüche,die dem Berechtigen-^ustehen, noch nicht abgeschlossen, 
sind ( § 40 BRüG), ist ainvor läufiger Bescheid zu erteilen.



g r ü n d e ;
i4

'S pp,
Der in Ziffer genannte Anspruch auf Verzinsung des Gesamt­
betrages ab 1.4.1956 ergibt sich aus § 34 BRüG, Danach sind die 
festgeeteilten Ansprüche ab 1.4.1956 au verzinsen, sofern der 
nach voller Befriedigung aller festgseteliten Rücker­
stattungsansprüche verbleibende Rest des in § JI BRüG genannten 
Gesamtbetrages von 1,5 Mrd.Deutsche Mark noch nicht erschöpft 
ist. Palls der Restbetrag zu einer vollen Befriedigung der Zina- 
ansprücbe nicht ausreicht, verringert sich dieser Anspruch auf 
einen noch zu errechnenden Hundertsatz.

'M < 
Rechtsmittel;
Gegen diesen Bescheid kann w-känÄen-*-dxx Berechtigte^ zu 7? 
innerhalb einer Frist von drei Monaten, d^ Berechtigte (jr) zu O 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, beginnend mit dem 
Tage der Zustellung dieses Bescheides, gerichtliche Entschei­
dung bei der Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Hamburg 
beantragen.

Eine Rechtsmittelbelehrung entfällt, vorläufige Bescheid
selbständig nicht anfechtbar ist^^^"^

De Berechtigten wird eir^-ehdgültiger Bescheid erteilt werden, 
sobald die BrmittlungevT'gemäss § 40 BRüG für die weiteren ih 
zuerkannten Ansprüche abgeschlossen sind.

Festgestellts 

wiic 
w 7a

Ifeehgeraehnetv Im Auftrag
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